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Die vier „Aufenthaltstitel“
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Visum
� bis drei Monate
� zweckgebunden (i.V.m. der 

entsprechenden Aufenthaltserlaubnis)

� Arbeitsmarktzugang und SGB-II-
Berechtigung richten sich nach dem 
späteren Aufenthalt

� Im Ausreisestaat zu beantragen
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Aufenthaltserlaubnis
� Etwa 1,6 Mio.

� Befristet, bis drei Jahre 
� Verlängerung möglich 

� zweckgebunden 
� etwa 40 verschiedene 

Aufenthaltszwecke
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Aufenthaltserlaubnis
� Zum Zweck der Ausbildung (§§ 16,17)

� 140.000

� Zum Zweck der Erwerbstätigkeit (§§ 18-21)
� 86.000

� aus humanitären Gründen (§§ 22-26)
� 170.000

� aus familiären Gründen (§§ 27-36)
� 770.000
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Aufenthaltserlaubnis
� Im Normalfall Berechtigung nach SGB II, in 

seltenen Fällen nach AsylbLG
��� � (v. a. § 25 Abs. 4 Satz 1, Abs. 4a und 

Abs. 5 AufenthG) 
� Leistungen nach SGB III

� BAB für einige uneingeschränkt (§ 63 Abs. 
2 Nr. 1 SGB III), für andere nach 
vierjährigem Aufenthalt (§ 63 Abs. 2 Nr. 2 
SGB III)
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Aufenthaltserlaubnis
� In einigen Fällen unbeschränkter Zugang 

zur Erwerbstätigkeit, sonst nur nach 
Zustimmung durch die AA (nachrangig)

� Unbeschränkter Zugang zur 
Beschäftigung spätestens nach drei 
Jahren Aufenthalt (§ 9 BeschVerfV)

� Zustimmungsfreier Zugang zu Ausbildung
für minderj. eingereiste (§ 3a BeschverfV)
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Sonderfall : 
Fiktionsbescheinigung 
(§ 81 Abs. 3 u. 4 AufenthG)

� Wenn AE beantragt ist, aber über den 
Antrag noch nicht entschieden werden 
kann

� Der Aufenthalt gilt „fiktiv“ als erlaubt
� Recht auf Sozialleistungs- u. 

Arbeitsmarktzugang wie beim 
bisherigen bzw. beantragten Aufenthalt
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Niederlassungserlaubnis
� Etwa 2,8 Mio.

� Unbefristet
� Normalerweise nach fünf Jahren Besitz 

der AE (in Ausnahmefällen nach drei 
Jahren, sieben Jahren oder sofort)

� Keine Einschränkungen beim 
Sozialleistungszugang und beim 
Arbeitsmarktzugang
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Erlaubnis zum
Daueraufenthalt-EG
(§ 9a AufenthG)

� prinzipiell wie Niederlassungserlaubnis

� Aber: Die dauerhafte Niederlassung in 
einem anderen EU-Staat ist möglich
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Die sonstigen 
„Aufenthaltspapiere“
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Aufenthaltsgestattung 
(§ 55 AsylVfG)

� Etwa 20.000
� Für die Durchführung des Asylverfahrens

� Berechtigung nach AsylbLG
� Leistungen nach SGB III

� BAB nach Vorbeschäftigungszeit 
(§ 63 Abs. 3 SGB III)
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Aufenthaltsgestattung 
(§ 55 AsylVfG)

� Nachrangiger Beschäftigungszugang 
(nach dem ersten Jahr des Aufenthalts)
��� � „Erwerbstätigkeit nur nach Erlaubnis 

der Ausländerbehörde gestattet“
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Duldung (§ 60a AufenthG)
� Etwa 90.000
� Zur Ausreise verpflichtet, Abschiebung 

kann oder soll aber nicht durchgeführt 
werden

� Berechtigung nach AsylbLG

� Leistungen nach dem SGB III
� Berechtigung auf BAB nach vier Jahren 

Voraufenthalt für betriebliche Ausbildung
(§ 63 Abs. 2a SGB III)



GGUA
Flüchtlingshilfe

Büro für Qualifizierung 
der FlüchtlingsberatungProjektQ

Duldung (§ 60a AufenthG)
� Nach dem ersten Jahr unbeschränkter

Beschäftigungszugang für Ausbildung

��� � „Erwerbstätigkeit im Rahmen einer 
Berufsausbildung gestattet“ o. ä.

� Nach dem ersten Jahr nachrangiger 
Beschäftigungszugang für andere 
Tätigkeiten
��� � „Erwerbstätigkeit nur nach Erlaubnis der 

Ausländerbehörde gestattet“
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Duldung (§ 60a AufenthG)
� Nach dem vierten Jahr unbeschränkter 

Beschäftigungszugang (§ 10 BeschVerfV)

��� � „Erwerbstätigkeit / Beschäftigung 
gestattet“

� Arbeitsverbot durch die Ausländerbehörde 
möglich als Sanktion  (§ 11 BeschVerfV)
��� � „Erwerbstätigkeit nicht gestattet“
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� Aus den Fachlichen Hinweisen der BA zu § 8 Abs. 2 SGB II: 
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MigrationsberichtMigrationsbericht 2008, Formen der Zuwanderung im Jahr 20082008, Formen der Zuwanderung im Jahr 2008


